
Datenschutzhinweis: 
Zur Abwicklung der Buchung ist es erforderlich, dass wir Ihre persönlichen Daten erfassen, elektronisch verarbeiten und 
speichern. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutz-
vorschriften. Sie haben das Recht auf Berichtigung oder Löschung. Weitere Informationen finden Sie auf www.bad-arolsen.de. 

 

 
Name:   _________________________ 

Straße:  _________________________ 

PLZ / Wohnort: _________________________ 

Telefon/Fax:  _________________________ 

E-Mail:   _________________________ 

 
Touristik-Service 
Ann-Kathrin Rest 
Große Allee 24 
34454 Bad Arolsen 
 
 

Buchungsformular 
 

Bitte buchen Sie für mich/uns 
 

Wochenendpauschalen 

☐ Barock & mehr 

☐ Fit & Fun Weekend * 

☐ Wohlfühl-Weekend * 

 
* Erweiterung zur Wochenpauschale möglich 

 

 

 
 
 

 
 

für _______ Personen vom ___________________ bis _____________________ 
 

Namen/Adressen weiterer Teilnehmer: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ich/Wir benötige(n): 
_____ Doppelzimmer mit Du/WC, 
_____ Einzelzimmer mit Du/WC. 
 

☐ in einer Pension 

☐ im Mittelklassehotel 

 

Ich/Wir wünsche(n) die Unterbringung 
 
Besondere Wünsche: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Weiterhin bestätige ich hiermit die Kenntnisnahme des umseitig abgedruckten Formblatts. 
 
 
_________________     _____________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 

 

Preise siehe Rückseite → 



1
 Unterbringung in einem Hotel auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich! 

 

 
 

 
 

    Willkommen 
          in 

 
 

 
Preise der Pauschalangebote 

2026 
 

 

Wochenend-Pauschalen 
     Unterbringung in einer Pension1 
Barock & mehr     ab 222,00 € p. P. 
Fit & Fun Weekend*     ab 216,00 € p. P. 
Wohlfühl-Weekend*     ab 246,00 € p. P. 
 
*Erweiterung zur Pro-Aktiv-Woche oder zur Wohlfühlwoche möglich 

 
 

Pauschalangebote zu den 40. Arolser Barock-Festspielen 
 
Eröffnungs-Pauschalarrangement 
Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel vom 13. – 15.05.2026 
ab 324,00 € p. P. im DZ 
 
Festliches Finale - Pauschalarrangement 
Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel vom 15.05. – 17.05.2026 
ab 320,00 € p. P. im DZ 
 
Gern erstellen wir auch individuelle Pauschalangebote, die ganz nach Ihren 
Wünschen und Bedürfnissen zusammengestellt werden. Nehmen Sie gerne 
Kontakt mit uns auf. 

 Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

 
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 
2015/2302.   
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Magistrat der Stadt 
Bad Arolsen / Touristik-Service trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten 
Pauschalreise. 
Zudem verfügt das Unternehmen Magistrat der Stadt Bad Arolsen / Touristik-Service über die gesetzlich vorgeschriebene 
Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung 
Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

 
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

 

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags. 

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen 
Reiseleistungen.  

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem 
Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.  

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen 
Kosten – auf eine andere Person übertragen.  

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen 
und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der 
Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag 
zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht 
auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.  

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung 
aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich 
geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der 
Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine 
Entschädigung.  

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.  

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.  

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der 
Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt 
dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen 
auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu 
schaffen.  

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht 
ordnungsgemäß erbracht werden.  

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.  

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen 
zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der 
Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 
gewährleistet. Der Magistrat der Stadt Bad Arolsen / Touristik-Service hat eine Insolvenzabsicherung mit HanseMerkur 
Reiseversicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden können HanseMerkur Reiseversicherung AG (Siegfried-
Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, E-Mail: insolvenz@hansemerkur.de, Tel. +49 (0) 40/53 799 360) kontaktieren, wenn 
ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Magistrat der Stadt Bad Arolsen / Touristik-Service verweigert werden. 

 
Webseite, auf welcher die Gesamtausgabe des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu finden ist: 
www.gesetze-im-internet.de/bgb  

 

 

1
 Unterbringung in einem Hotel auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich! 

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb

